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TOP 13 Inkommunalisierung des Sachsenwaldes 
 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Aumühle beschließt  
 
dem Landrat des Kreises Herzogtum Lauenburg als allgemeine untere Kommunalauf-
sichtsbehörde zur Frage der Inkommunalisierung des Sachsenwaldes Stellungnahme in 
der Form abzugeben, dass die Gemeinde Aumühle kein Interesse an der Eingemein-
dung von Flächen des Sachsenwaldes anzeigt und ein freiwilliges Verfahren gem. § 15 
Gemeindeordnung SH nicht anstrebt.  
 
Die Gemeindevertretung nimmt insoweit das diesem Beschlussvorschlag und zur Origi-
nalniederschrift beigefügte Schreiben an den Landrat als Kommunalaufsichtsbehörde 
zur Kenntnis und beauftragt den Amtsdirektor, diese Erklärung im Namen der Ge-
meinde abzugeben.  
 
Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigt Ja-Stimme(n) Nein-Stimme(n) Enthaltung(en) 
14 14 0 0 

 
Es liegen keine Ausschließungsgründe nach § 22 GO vor. 
 
 
 
 
 
Anmerkung: 

 

Die Richtigkeit des Auszuges über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden beglau-
bigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist. 
 
Das Gremium war beschlussfähig. 
 
 
Dassendorf, den 08.07.2025 Amt Hohe Elbgeest 

Im Auftrag 
(DS) 


